
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-05299-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Nachtflugverbot in Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
07.09.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis) 12.09.2017 Ö

Sachverhalt:

Die Anfrage der Fraktion Bündnis 90 - Die Grünen vom 30. August 2017 (17-05299) wurde 
mit der Bitte um Beantwortung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH übersandt.

Das Antwortschreiben der Geschäftsführung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 
hierzu füge ich mit der Bitte um Kenntnisnahme bei.

Geiger

Anlage/n:

Antwort der Geschäftsführung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH vom 
5. September 2017
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Anfrage der Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN zur Sitzung des Planungs- und Umweltaus-
schusses der Stadt Braunschweig am 12. September 2017…   
Sehr geehrter Herr Holzberger, 

zu der o.g. Anfrage nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
zu 1. Zuständige Genehmigungsbehörde für den Betrieb des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg ist das 

Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.  

zu 2. Folgende Flugbewegungen fanden statt: 

 22:00-24:00 Uhr 24:00-06:00 Uhr 
2015 128 49 1) 

2016 96 33 2) 

2017 (bis Ende Juli) 61 12 3) 

1) davon 39 im Zeitraum zwischen 00:00 und 05:00 Uhr (sog. „Kernzeit der Nacht“) 
2) davon 18 im Zeitraum zwischen 00:00 und 05:00 Uhr (sog. „Kernzeit der Nacht“) 
3) davon 9 im Zeitraum zwischen 00:00 und 05:00 Uhr (sog. „Kernzeit der Nacht“) 

zu 3. Ein grundsätzliches Nachtflugverbot würde die offenbar gleichwohl in Ausnahmefällen befürwortete 
Durchführung solcher Flüge ausschließen. Eine Ausnahme, die diese verbotenen Flüge wieder zu-
lassen würde, erscheint nicht zielführend, da sie den Zweck des geforderten Nachtflugverbots kon-
terkarieren würde. Sie wäre im Hinblick auf die Bestimmtheit (und damit Widerspruchsfreiheit) der 
luftrechtlichen Genehmigung, eines Verwaltungsaktes, auch nicht zulässig und nicht begründbar. Die 
aktuellen sehr restriktiven Regelungen wirken im Übrigen bereits jetzt im Ergebnis wie ein „fakti-
sches“ Nachtflugverbot und tragen damit zu der begrenzten Zahl der unter Nr. 2 aufgeführten Flug-
bewegungen bei. Ein Bedarf für ein absolutes Nachtflugverbot ist mithin nicht erkennbar. 

Freundliche Grüße 

 
Boris Gelfert 
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Lilienthalplatz 5, 38108 Braunschweig 
 

Stadt Braunschweig 
FB Finanzen 
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